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SPENDENABSETZBARKEIT 
für Feuerwehren 

 
 
Auszug aus den Erläuterungen zur Gesetzesvorlage: 
 
In den Kreis begünstigter Spendenempfänger sollen weiters auch freiwillige Feuerwehren und 
Landesfeuerwehrverbände aufgenommen werden (Abs. 2 Z 4 in Verbindung mit Abs. 6).  
Darunter fallen alle freiwilligen Feuerwehren, unbeschadet ihrer rechtlichen Stellung.  
Freiwillige Feuerwehren sind Feuerwehren, deren Angehörige freiwillig und überwiegend 
ehrenamtlich tätig sind.  
 
Berufsfeuerwehren sind daher vom Kreis der begünstigten Spendenempfänger nicht erfasst.  
Auch auf Betriebsfeuerwehren ist die Neuregelung nicht anzuwenden.  
Aufwendungen eines Unternehmens für seine Betriebsfeuerwehr stellen – wie bereits bisher – 
nach den allgemeinen Regeln Betriebsausgaben dar. 
 
In Abs. 2 Z 4 werden Aufgaben, die auf Grund entsprechender Gesetze der Bundesländer oder 
des Bundes zu erfüllen sind (Feuer- und Gefahrenpolizei, Katastrophenschutz), als begünstigte 
Zwecke normiert.  
 
Als Spenden sind (ganz allgemein) nur freiwillige Zuwendungen zu verstehen, die keinen 
Entgeltcharakter haben, sodass Leistungsvergütungen, die an Feuerwehren geleistet werden, 
keinesfalls abzugsfähig sind (zur Abgrenzung Leistungsentgelt/Spende siehe insbesondere 
auch die Ausführungen zu § 18). 
 
In Hinblick auf die große Anzahl freiwilliger Feuerwehren (ca. 4 500) und angesichts der 
Tatsache, dass Feuerwehren gesetzlich umschriebene Aufgaben haben und der allgemeinen 
Verwaltungskontrolle unterliegen, sollen im Interesse der Reduzierung von Verwaltungslasten 
Spenden an freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbände ohne Eintragung in die 
Liste des Finanzamtes Wien 1/23 abzugsfähig sein.  
 
Da die freiwilligen Feuerwehren weder in die Liste der begünstigten Spendenempfänger 
aufgenommen noch von einem Wirtschaftsprüfer geprüft werden müssen, soll eine einfache 
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht für Spendeneinnahmen und Bestätigungen der 
Kassaeingänge normiert werden. 
 
Die steuerliche Begünstigung für Spenden an Feuerwehren soll die Mittelaufbringung durch 
private oder unternehmerische Förderer erleichtern.  
 
Abs. 7 Z 3 sieht daher vor, dass Betriebe gewerblicher Art und  Körperschaften, die mit einer 
Ortsgemeinde wirtschaftlich verbunden sind, nicht in den Genuss der Spendenbegünstigung 
kommen können.  
 



 
 

 
 

Dies soll ausschließen, dass Gemeinden ihre Verpflichtung, freiwillige Feuerwehren in ihrem 
Wirkungsbereich materiell zu unterstützen, auf in ihrem Einflussbereich stehende Dritte 
auslagern, um auf diese Weise eine Spendenbegünstigung in Anspruch nehmen zu können. 
 
 
 
Zu Z 6 lit. b bis f, 23 lit. b und 24 (§ 18 Abs. 1 Z 7 und 8, § 124b Z 152 sowie § 124b Z 196 
EStG 1988): 
 
Die Bestimmungen hinsichtlich des Sonderausgabenabzuges von Spenden werden der neuen 
Rechtslage in § 4a angepasst. Aus dem § 18 Abs. 1 Z 7, dessen bisheriger zweiter Satzteil 
entfallen ist, ergibt sich in Verbindung mit dem letzten Satz des § 4a Abs. 1, dass auch 
betriebliche Spenden, die das Höchstausmaß von 10% des Vorjahresgewinnes übersteigen, als 
Sonderausgaben abzugsfähig sind.  
Für sämtliche Spenden (private und aus dem Betriebsvermögen getätigte, das Höchstausmaß 
von 10% des Vorjahresgewinnes übersteigende Spenden) besteht die Höchstgrenze von 10% 
des Gesamtbetrages der Vorjahreseinkünfte, wobei dabei allfällige als Betriebsausgaben 
abzugsfähige Spenden mit zu berücksichtigen sind. 
Wie bei Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen soll auch bei Zuwendungen aus dem 
Privatvermögen, denen eine Gegenleistung gegenübersteht, der den gemeinen Wert der 
Zuwendung übersteigende Teil abzugsfähig sein, wenn die Zuwendung wertmäßig den 
gemeinen Wert der Gegenleistung erheblich übersteigt. 
 
Die bisher in § 124b Z 152 geregelte Verpflichtung der spendenempfangenden Organisationen, 
die Sozialversicherungsnummer der Spender dem Finanzamt zu übermitteln soll entfallen. 
 
 
 
 
Auszug zum Gesetzestext aus der Änderung des 
Einkommensteuergesetzes 1988: 
 
 
Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400/1988,  zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2010, wird wie folgt g eändert: 
 
§ 4a. (1) Freigebige Zuwendungen (Spenden) aus dem Betriebsvermögen zu begünstigten 
Zwecken (Abs. 2) an begünstigte Einrichtungen (Abs. 3 bis 6) gelten nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen insoweit als Betriebsausgabe, als sie 10% des Gewinnes des 
unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsjahres nicht übersteigen. Werden Wirtschaftsgüter 
zugewendet, ist der gemeine Wert als Betriebsausgabe anzusetzen; der Restbuchwert ist nicht 
zusätzlich als Betriebsausgabe und der Teilwert nicht als Betriebseinnahme anzusetzen. Stille 
Reserven, die nach § 12 auf das zugewendete Wirtschaftsgut übertragen wurden, sind 
nachzuversteuern. Soweit abzugsfähige Zuwendungen die angeführte Höchstgrenze 
übersteigen, können diese nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 Z 7 oder Z 8 als 
Sonderausgabe abgesetzt werden. 
(2) Begünstigte Zwecke sind: 
……. 
4. Aufgaben der Feuerpolizei, der örtlichen Gefahrenpolizei und des Katastrophenschutzes, die 
aufgrund landes- oder bundesgesetzlicher Vorschriften durch die in Abs. 6 genannten 
Einrichtungen zu erfüllen sind. 
(6) Begünstigte Einrichtungen für die Erfüllung der Abs. 2 Z 4 genannten Zwecke sind: 
1. Freiwillige Feuerwehren unbeschadet ihrer rechtlichen Stellung, 
2. Landesfeuerwehrverbände. 
 



 
 

 
 

Diese Einrichtungen haben Aufzeichnungen hinsichtlich der Spendeneinnahmen zu führen und 
Ablichtungen von Bestätigungen der Kassaeingänge von Spenden aufzubewahren       (§ 132 
BAO). 
 
 
(7) Für die Zuwendungen gilt Folgendes: 
…….. 
 
3. Hinsichtlich der in Abs. 6 genannten Einrichtungen sind Zuwendungen nicht abzugsfähig, 
wenn sie durch eine Körperschaft im Sinne des § 1 Abs. 2 Körperschaftsteuergesetz 1988 
erfolgen, die mit einer Gemeinde im Sinne des Art. 116 B-VG wirtschaftlich verbunden ist. 
 
 
§ 18 wird wie folgt geändert: 
 
In Abs. 1 Z 8 lautet der erste Satz: 
 
„Freigebige Geldzuwendungen (Geldspenden) an begünstigte Körperschaften im Sinne des § 
4a Abs. 3 Z 4 bis 6, Abs. 5 und Abs. 6 nach Maßgabe folgender Bestimmungen:“ 
 
d) In Abs. 1 Z 8 lautet die lit. a: 
 
„a) Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit ist: 
 
- Die empfangende Körperschaft ist zum Zeitpunkt der Zuwendung in der Liste 
begünstigter Spendenempfänger (§ 4a Abs. 8) eingetragen oder eine Einrichtung gemäß 
§ 4a Abs. 6. 
 
- Der Spender weist auf Verlangen der Abgabenbehörde durch einen Beleg die Zuwendung 
nach.  
Dieser Beleg hat jedenfalls den Namen der empfangenden Körperschaft, den Namen 
und die Anschrift des Zuwendenden und den Betrag der Zuwendung zu enthalten.“ 
 
e) In Abs. 1 Z 8 lit. b wird der erste Satz durch folgende Sätze ersetzt: 
 
„Zuwendungen, denen eine Gegenleistung gegenübersteht, sind als freigebige Zuwendungen 
abzugsfähig, wenn der gemeine Wert der Zuwendung den Wert der Gegenleistung erheblich 
übersteigt.  
Der dem gemeinen Wert der Gegenleistung entsprechende Teil der Zuwendung ist nicht 
abzugsfähig.“ 
 
f) In Abs. 1 Z 8 lautet lit. c: 
 
„c) Diese Zuwendungen sind nur insoweit als Sonderausgaben abzugsfähig, als sie zusammen 
mit Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen im Sinne des § 4a und Zuwendungen im Sinne 
des Abs. 1 Z 7 insgesamt 10% des sich nach Verlustausgleich ergebenden Gesamtbetrages 
der Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahres nicht übersteigen.“ 
……… 
 
 
196. Die §§ 4a und 18 Abs. 1 Z 7 und 8, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2011, sind erstmalig auf Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2011 
erfolgen.  



 
 

 
 

Aufbewahrungspflicht: 
 
BAO § 132:  
 
(1) Bücher und Aufzeichnungen sowie die zu den Büchern und Aufzeichnungen gehörigen 
Belege sind sieben Jahre aufzubewahren; darüber hinaus sind sie noch so lange 
aufzubewahren, als sie für die Abgabenerhebung betreffende anhängige Verfahren von 
Bedeutung sind, in denen diejenigen Parteistellung haben, für die auf Grund von 
Abgabenvorschriften die Bücher und Aufzeichnungen zu führen waren oder für die ohne 
gesetzliche Verpflichtung Bücher geführt wurden.  
Soweit Geschäftspapiere und sonstige Unterlagen für die Abgabenerhebung von Bedeutung 
sind, sollen sie sieben Jahre aufbewahrt werden.  
Diese Fristen laufen für die Bücher und die Aufzeichnungen vom Schluß des Kalenderjahres, 
für das die Eintragungen in die Bücher oder Aufzeichnungen vorgenommen worden sind, und 
für die Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen vom Schluß des Kalenderjahres, 
auf das sie sich beziehen; bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr laufen die 
Fristen vom Schluß des Kalenderjahres, in dem das Wirtschaftsjahr endet. 
 
(2) Hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Belege, Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen 
kann die Aufbewahrung auf Datenträgern geschehen, wenn die vollständige, geordnete, 
inhaltsgleiche und urschriftgetreue Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist. 
Soweit solche Unterlagen nur auf Datenträgern vorliegen, entfällt das Erfordernis der 
urschriftgetreuen Wiedergabe. 
 
(3) Wer Aufbewahrungen in Form des Abs. 2 vorgenommen hat, muß, soweit er zur 
Einsichtgewährung verpflichtet ist, auf seine Kosten innerhalb angemessener Frist diejenigen 
Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen, und, 
soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare, dauerhafte Wiedergaben beibringen. Werden 
dauerhafte Wiedergaben erstellt, so sind diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Die Feuerwehren haben Aufzeichnungen hinsichtlich der Spendeneinnahmen zu führen und 
Ablichtungen von Bestätigungen der Kassaeingänge von Spenden aufzubewahren.  
(§ 132 BAO). 
 
 
z.B. Sammellisten mit Hinweis auf die Bestätigung (Name des Spenders, Adresse, Datum, 
Betrag) 
 
Keinen Hinweis oder Bezug auf Leistung anführen (z, B. „Spende für Bad füllen“)! 
 
Spendeneingang erst ab 1.1.2012 abzugsfähig –  
Eingeplante Sammlungen oder Spendenaktionen ev. auf 2012 verschieben!  

 


